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Überblick Sommer-Ausfallgeld im Dachdeckerhandwerk  

Eine der wichtigsten Sonderregelungen im Dachdeckerhandwerk ist die seit Juni 2020 bestehende Re-
gelung zum Ausfallgeld auch in den Sommermonaten („Sommer-Ausfallgeld“). Die Regelung wurde 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Juli 2020 für allgemeinverbindlich erklärt und nach 
der einjährigen Evaluierungsphase im Februar 2021 dauerhaft eingeführt. 

Im Dachdeckerhandwerk gibt es bereits seit längerem ein sogenanntes Ausfallgeld, das bei witte-
rungsbedingten Ausfällen in den oft regenreichen Herbst- und Frühjahrsmonaten einen Ausgleich für 
die Zeit leistet, in der nicht auf der Baustelle gearbeitet werden kann. Dieses Ausfallgeld besteht ne-
ben dem Saison-Kurzarbeitergeld, das für den gesamten Baubereich in den Wintermonaten gilt. 
Durch den Klimawandel kommt es verstärkt zu besonders heißen Sommern und heftigen Starkregen-
ereignissen. Darauf haben die Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhandwerks – der Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
(IG BAU) – nun reagiert und die Ausfallgeldregelung auf die Sommermonate ausgedehnt.  

Insgesamt gilt das Ausfallgeld nun von April bis November, das Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) kön-
nen Arbeitgeber für die Monate Dezember bis März bei der Agentur für Arbeit beantragen. 

Beantragt wird das Ausfallgeld bei der SOKA-DACH. Um das Ausfallgeld zu erhalten, müssen Betriebe 
bei der SOKA-DACH, der Sozialkasse des Dachdeckerhandwerks, plausibel nachweisen können, 
dass „zwingende Witterungsgründe“ vorlagen. Feste Temperatur- oder Niederschlagsgren-
zen schreibt der „Tarifvertrag Beschäftigungssicherung“ nicht vor. Ein Anspruch besteht, sobald an 
einem Tag für mindestens eine Stunde die Arbeit eingestellt wird. Arbeitnehmer erhalten für jede 
Ausfallstunde 75 Prozent ihres Stundenlohns, höchstens jedoch für 53 Stunden im Kalenderjahr. Der 
Arbeitgeber erhält eine Pauschalerstattung für die von ihm zu tragenden Sozialleistungen.  

Evaluierung der Inanspruchnahme  
Die Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhandwerks hatten vereinbart, diese Regelung zunächst bis 
zum Jahresende zu befristen und Anfang 2021 eine Evaluierung der tatsächlichen Inanspruchnahme 
durchzuführen. Diese hat Mitte Februar 2021 stattgefunden. Als Ergebnis hat die SOKA-Arbeits-
gruppe, bestehend aus Vertretern des ZVDH und der IG BAU, die Empfehlung ausgesprochen, die ta-
rifliche Ausfallgeldregelung dauerhaft zu verlängern. Es hat sich gezeigt, dass es für die Dachdecker-
betriebe ein wirksames Instrument zur Abfederung von Ausfällen bei Extremwetterereignissen auch 
im Sommer ist.  
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Details im Überblick 
 
§ Alle Dachdeckerbetriebe zahlen eine Umlage an die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks 

(SOKA-DACH). Aus diesem Topf erhalten die Arbeitnehmer ein Ausfallgeld in Höhe von 75 Pro-
zent ihres Stundenlohns, um die entstandenen Lohneinbußen durch die ausgefallenen Arbeits-
stunden zu mindern. Dies gilt für maximal für 53 Stunden im Kalenderjahr.  

 
§ Alle Dachdeckerbetriebe zahlen eine Umlage an die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks 

(SOKA-DACH). Aus diesem Topf erhalten die Arbeitnehmer ein Ausfallgeld in Höhe von 75 Pro-
zent ihres Stundenlohns, um die entstandenen Lohneinbußen durch die ausgefallenen Arbeits-
stunden zu mindern. Neu ist folgendes: 

 
§ Der Anspruch auf Ausfallgeld nach dem TV Beschäftigungssicherung für die Monate April, Okto-

ber und November wird auf das gesamte Kalenderjahr ausgedehnt. Ausgenommen sind die Mo-
nate Dezember bis März, in denen das S-KuG gilt. 

 
§ Es gibt keine fest vorgeschriebenen Temperatur- oder Niederschlagsgrenzen, um das Ausfallgeld 

zu beantragen: Es muss sich um „zwingende Witterungsgründe“ handeln. So ist es auch im Tarif-
vertrag formuliert. Die SOKA-DACH überprüft die Anträge dann auf Plausibilität. 

§ Die Ausdehnung galt zunächst für das Jahr 2020 und wurde nach der Evaluierungsphase dauer-
haft verlängert. 

 
§ Die Höhe des Ausfallgeldes für jede ausgefallene Arbeitsstunde bleibt unverändert bei 75 Pro-

zent. Bemessungsgrundlage ist künftig aber nicht mehr der durchschnittliche Stundenlohn der 
Monate Mai bis September des Vorjahres, der sich in den Monaten Oktober und November pro-
zentual um die Tarifsteigerungen des Bundecklohns LG 4 erhöht. Stattdessen wird der Stunden-
lohn zugrunde gelegt, der in der Zeit des Ausfalls also tatsächlich gezahlt wurde. 

 
§ Der Arbeitgeber erhält nach wie vor eine Pauschalerstattung der von ihm für das Ausfallgeld zu 

tragenden Sozialleistungen in Höhe von 23 Prozent. 
 
§ Der Gesamtrahmen des Ausfallgelds bleibt unverändert bei maximal 53 Stunden pro Kalender-

jahr. Auch die Umlage (SOKA-DACH-Beitrag) bleibt gleich. 
 
§ Einfaches Antragsverfahren: Der Arbeitgeber meldet die für jeden Mitarbeiter ausgefallenen Ar-

beitsstunden und den zugrundeliegenden Stundenlohn mit seiner monatlichen Bruttolohnsum-
menmeldung und beantragt damit gegenüber der SOKA-DACH die Erstattungsleistung. 
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Nützliche Infos rund um den Sonnenschutz 
 
Infos SOKA-DACH: https://soka-dach.de/leistungen/ausfallgeld/ 
  
ZVDH-Pressemeldung dazu: https://dachdecker.org/presse/presseservice/pressemitteilungen/dach-
deckerhandwerk-ausfallgeld-nun-auch-bei-grosser-hitze-im-sommer-8581647/ 
  
Empfehlungen Hitzeschutz auf Baustellen: https://dachdecker.org/hitzesommer-nuetzliche-tipps-
und-tools-der-bg-bau-4566830/ 
  
Infos auf der Seite der BG BAU: https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/sonne-
und-hitze/sonne-und-hitze-mit-diesen-massnahmen-verhindern-sie-hitzebedingte-erkrankungen-am-
arbeitsplatz 
  
 https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz 
 


